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In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

A. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMÄß § 9 BAUGB I.V.M. §§ 1 - 23 BAUNVO 

Hinweis: Zur Unterscheidung von Gebieten gleicher Nutzung jedoch mit 
unterschiedlichen Festsetzungen wird das Gewerbegebiet in der Planzeichnung und 
nachfolgend in den Textfestsetzungen in die Bereiche GEe1 (südlicher Bereich) und 
GEe2 (nördlicher Bereich) differenziert. 

Wird auf diese Unterscheidung nicht explizit hingewiesen, gelten die Festsetzungen 
übergreifend für beide Bereiche.  

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1. GEe = eingeschränktes Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO) 

1.1.1. Zulässig sind nur nicht wesentlich störende: 

Á Gewerbebetriebe, 

Á Geschäfts-, Büro und Verwaltungsgebäude,  

Á Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 

die im Sinne des § 6 BauNVO zulässig sind. 

1.1.2. Ergänzend wird bestimmt, dass im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans 
nur Betriebe und Anlagen zulässig sind, in denen regelmäßig keine 
grundwassergefährdenden Stoffe in erheblichem Umfang hergestellt, verarbeitet oder 
gelagert werden. 

1.1.3. Ausnahmsweise können gem. § 8 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden:  

Á Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 

1.1.4. Ergänzend wird bestimmt, dass für die ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter die 
Errichtung freistehender Gebäude nicht zulässig ist. Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter müssen mit dem 
gewerblich genutzten Hauptgebäude verbunden sein. 

1.1.5. Gem. § 1 Abs. 5 bzw. Abs. 6 Nr. BauNVO wird festgesetzt, dass folgende Nutzungen 
nicht Bestandteil des eingeschränkten Gewerbegebietes werden und somit nicht 
zulässig sind: 

Á Tankstellen, 

Á Anlagen für sportliche Zwecke, 

Á Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 

Á Vergnügungsstätten.  





























http://mapcli/


http://www.lgb/
http://www.beuth/
https://trassenauskunftkabel/








https://hochwassermanagement/
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